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Systemanpassungen im ZEMIS betreffend Aufdruck von Identitäten 
auf Ausländerausweisen in Papierform 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Per 01.01.2012 ist die Weisung über die Bestimmung und Schreibweise der Namen von aus-
ländischen Staatsangehörigen in Kraft getreten. Kapitel 6.3 der Weisung regelt den Aufdruck 
von Identitäten auf den Ausländerausweisen (biometrischer AA10 im Kreditkartenformat so-
wie Papierausweise). Der Anhang 4 regelt die für die Systemanpassungen nötigen Über-
gangsfristen. 
 
Links: Weisung, Anhang 4 der Weisung 
 
Die geplante Umsetzung in ZEMIS wurde bereits an den Lagebeurteilungssitzungen BFM-
VKM vom 28.02.2012 und 30.08.2012 auf den November-Release 2012 angekündigt.  
 
Von der Systemumstellung sind folgende Ausländerausweise in Papierform betroffen: 

Kategorien B, C, F, G, L, N sowie Arbeitsbestätigungen 
(Hinweis Ci = keine Änderung) 

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weitere_weisungen/2012/20120101-weis-namensschreibweise-d.pdf
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weitere_weisungen/2012/20120101-weis-namensschreibweise-anh4-d.pdf
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Mit dem ZEMIS-Release 6.0 vom 18.11.2012 werden folgende Systemanpassungen 
produktiv:  
 

1. Für alle Papierausweise gilt, dass neu die rechtlichen Hinweise nur noch 1-sprachig statt 
2-sprachig aufgedruckt werden. Massgebend ist die Sprache der Wohnsitzgemeinde (für 
Grenzgängerbewilligungen Arbeitsgemeinde). Um Platz zu schaffen für den Aufdruck 
der zusätzlichen Identität werden die rechtlichen Hinweise nach unten geschoben (siehe 
Beispiel 1). 

 
2. Sofern für eine Person nur eine Identität erfasst ist, wird diese in ZEMIS als Hauptidenti-

tät geführt und wie bisher auf dem Ausländerausweis auf der Vorderseite aufgedruckt 
(siehe Beispiel 2). 
 

3. Sofern die Daten einer ausländischen Person im schweizerischen Personenstandsregis-
ter (Infostar) geführt werden und der dort registrierte amtliche Name nicht mit der Na-
mensführung im ausländischen Reisepass übereinstimmt, wird die Identität gemäss 
Personenstandsregister als Hauptidentität (ZEMIS „Zivilstand“) und der Name gemäss 
Reisepass als Nebenidentität geführt. ZEMIS druckt die Identität gemäss Reisepass auf 
der Vorderseite und den Namen gemäss „Zivilstand“ auf der Rückseite des Ausländer-
ausweises auf (siehe Beispiel 3). 
 

Wichtiger Hinweis 
Eine Auswertung im ZEMIS hat ergeben, dass im Zeitraum vom 01.09.2012 bis 31.01.2013 
insgesamt 147'022 Bewilligungen verlängert werden müssen. In fast allen Fällen ist dies 
ohne Anpassung der bisherigen Abläufe möglich, da in der Hauptrubrik künftig dieselbe Iden-
tität aufgedruckt wird wie bis anhin. Nur bei 388 Bewilligungen wird es nötig sein, den 
ganzen Papierausweis (inkl. Fototeil) zu erneuern, da sonst die aufgedruckten Identitäten 
auf den beiden Ausweisteilen nicht mehr übereinstimmen! Davon am stärksten betroffen sind 
die Kantone VD (96 Fälle), VS (45), AG (41) und ZH (36). Auf Wunsch kann über den Dienst 
Support des BFM eine Liste der betroffenen Ausweise angefordert werden. 
 
Beispiel 1: alter Ausweis in Papierform, vor 18.11.2012 
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Beispiel 2: neuer Ausweis in Papierform mit einer Identität, nach 18.11.2012 

  
 
Beispiel 3: neuer Ausweis in Papierform mit zwei Identitäten, nach 18.11.2012 

  
 
Wir bitten Sie, die entsprechenden organisatorischen Massnahmen bei Ihrer Migrationsbe-
hörde einzuleiten, damit die Systemumstellung ab 18.11.2012 möglichst ohne grosse zusätz-
liche Aufwände für Sie und die ausländischen Personen erfolgen kann. Wir danken für Ihre 
Kenntnisnahme.  
 
Bei technischen Problemen oder Fragen im Zusammenhang mit der Systemumstellung steht 
Ihnen unser Dienst Support gerne zur Verfügung (Tel. 031 324 55 40 oder E-Mail 
zemis-support@bfm.admin.ch).  
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Christian Rölli Sandro Gerber 
Chef Sektion Informatik Chef Dienst Produkteverantwortung 
 


